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Niemand will die jenischen Schiiler

Die Gemeinde Trimmis hat den Jenischen bereits 1994 das Geldnde fiir einen
Standplatz zur Verfiigung gestellt. Dies mit der Bedingung, dass die Gemeinde von
der Schulung der Kinder befreit werde. Doch die Nachbargemeinden verweigern

die Solidaritét.

Der dringend benétigte Standplatz in
Trimmis konnte bis heute leider noch
nicht realisiert werden. Ende Oktober
1994 haben die Stimmberechtigten von
Trimmis dem Antrag des Vorstandes,
dem Kanton einen Standplatz zur Ver-
fligung zu stellen, zugestimmt. In der
Vereinbarung wurde festgehalten, dass
im Sinne der Solidaritit eine Nachbar-
gemeinde die Schulung der Kinder zu
iibernehmen habe. Ebenfalls wurde
vereinbart, dass der Kanton nicht nur
fiir die Infrastruktur, sondern auch fiir
die Folgekosten aufzukommen habe.

Solange sich aber in bezug auf die
Schulfrage keine Ld&sung abzeichnet,
wird die Realisation des Standplatzes in
Trimmis verzdgert. Die Konkretisierung
des Projektes hiangt demzufolge unmit-
telbar mit der Frage der Schulung zu-
sammen. Es erstaunt uns, dass die
Schulfrage, eine obligatorische Pflicht,
ein derartig schwerwiegendes Problem
darzustellen vermag. Als Schweizer
Biirgern steht auch den Jenischen Kin-
dern ein Recht auf Schulbildung zu. Die
Schaffung eines Standplatzes an eine
solche selektierische Bedingung zu
kniipfen, zeigt uns einmal mehr die In-
toleranz gegeniiber dem Jenischen
Volk. Jenische Kinder vom lokalen
Schulbesuch auszuschliessen, stellt eine
offensichtliche Diskriminierung einer
ethnischen Minderheit dar.

Wie der Gemeindeprisident von
Trimmis, Jachen C. Bonorand, sagt,

habe die Gemeinde die Aufgaben, die
sie iibenommen habe, bewiltigt und
das Geldnde zur Verfiigung gestellt.
Weitere Pflichten sei die Gemeinde
nicht bereit zu {ibernehmen. An einer
Sitzung im Februar 1996 lehnten eben-
falls die Nachbargemeinden eine Schu-
lung der Kinder erneut ab. Auch Chur
bietet nach wie vor nicht Hand fiir einen
Schulbesuch der Jenischen Kinder.
Stadtrat Christian Aliesch weist auf das
kantonale Schulgesetz hin, das die
Wohngemeinde zur Schulung verpflich-
tet. "Es ist zu erwarten, dass das Gesetz
in jedem Fall gilt und nicht durch eine
Vereinbarung ausser Kraft gesetzt
werden kann", erkldrt Aliesch. Ein
Brief, den die Gemeinde Trimmis vom
kantonalen Justiz- wund Polizeide-
partement erhalten hat, macht klar, dass
es aufgrund des genehmigten Vereinba-
rungsentwurfs zu keiner Einigung
kommen wird. Das bedeutet, dass das
Trimmiser Volk noch einmal befragt
werden miisste. “Sonst wird das Projekt
wohl begraben”, sagt der Bonorand.

Wir hoffen nach wie vor auf eine giitli-
che Losung beziiglich des Schulbesu-
ches der Kinder, die auf dem Standplatz
wohnen werden. Es liegt nicht in unse-
rem Interesse, dass die Realisation des
Standplatzes an der  Schulfrage
scheitern sollte. Da die legalen
Aufenthaltsmoglichkeiten  fir  das
Jenische Volk leider immer noch sehr
beschrankt sind, sind wir auf den Platz
in Trimmis angewiesen.




	Niemand will die jenischen Schüler

